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Das Recht des Versorgungsausgleichs soll punktuell angepasst werden. Das sieht ein
Gesetzentwurf vor, den das Bundeskabinett heute auf Vorschlag der Justiz- und
Verbraucherschutzministerin Stefanie Hubig beschlossen hat. Bei dem
Versorgungsausgleich werden im Rahmen der Scheidung die Rentenansprüche aus der
Ehezeit hälftig zwischen den Ex-Ehegatten aufgeteilt. Besondere Probleme bereiten
bislang vergessene oder verschwiegene Ansprüche. Wird ein Rentenanspruch beim
Versorgungsausgleich vergessen, verschwiegen oder übersehen, geht das bisher zulasten
eines Ex-Ehegatten. Künftig sollen solche Rentenanrechte nachträglich zwischen den Ex-
Ehegatten ausgeglichen werden können. So soll sichergestellt werden, dass die Ziele des
Versorgungsausgleichs – eine faire Teilhabe beider Eheleute an den in der Zeit der Ehe
erworbenen Rentenansprüchen – auch wirklich erreicht werden.

Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu:

„Der Versorgungsausgleich soll bei einer Scheidung Rentenansprüche fair zwischen den Ex-Partnern
aufteilen. Bislang gab es hier eine Gerechtigkeitslücke: Wenn bei der Scheidung Rentenansprüche
verschwiegen oder übersehen wurden – ob versehentlich oder absichtlich –, ging das zulasten des
anderen Ex-Partners. Das ist nicht hinnehmbar. Künftig sollen solche Rentenansprüche auch nach
der Scheidung noch ausgeglichen werden können. Damit sorgen wir für mehr Fairness zwischen
geschiedenen Partnern. Eine Scheidung darf nicht zum Armutsrisiko werden.“

Der Versorgungsausgleich ist grundsätzlich Bestandteil jeder Scheidung. Er regelt, wie das
Vermögen von Ehepaaren in Bezug auf die Altersversorgung aufgeteilt wird. Im
Versorgungsausgleich wird jeder Rentenanspruch hälftig aufgeteilt, der während der Ehe erworben
wurde. Das gilt für gesetzliche, betriebliche und private Renten- und Pensionsansprüche
gleichermaßen. Der Grund für den Versorgungsausgleich ist: Arbeitsleistungen von Ehegatten sind
gleichwertig, egal ob sie im Beruf oder in der Familie erbracht werden. In der Praxis hat der
Versorgungsausgleich insbesondere für die Alterssicherung geschiedener Frauen eine hohe
Bedeutung.

Die nun beschlossenen punktuellen Änderungen sollen die Teilhabegerechtigkeit verbessern und die
Altersversorgung stärken. Zugleich sollen sie das Recht vereinfachen.

Folgende Änderungen werden vorgeschlagen:

1. Vergessene, verschwiegene oder übersehene Rentenansprüche

Beide Ex-Ehegatten sollen im Alter die Hälfte des in der Ehezeit gemeinsam Erwirtschafteten zur
Verfügung haben. Daher sollen Rentenansprüche, die bei der Scheidung vergessen, verschwiegen
oder übersehen wurden, künftig nachträglich ausgeglichen werden können. Das bedeutet, dass der
eine Ex-Ehegatte gegen den anderen Ex-Ehegatten einen Zahlungsanspruch erlangt. Im Alter muss



dann monatlich die Hälfte der vergessenen Rente überwiesen werden. Bislang hat der benachteiligte
Ex-Ehegatte in einem solchen Fall keinen Anspruch darauf, die Hälfte des Rentenanspruchs aus der
Ehezeit zu bekommen.

2. Rentenansprüche von Unternehmern

Rentenansprüche von Unternehmern, die auf eine Kapitalleistung gerichtet sind (also als einmalige
Summe und nicht als monatliche Rente gezahlt werden), sollen künftig im Rahmen des
Versorgungsausgleichs berücksichtigt werden. Solche Ansprüche werden derzeit nicht im
Versorgungsausgleich ausgeglichen. Die Änderung spielt insbesondere bei beherrschenden
Gesellschafter-Geschäftsführern eine Rolle. Das dient nicht nur der gerechten Teilhabe der Ex-
Ehegatten, sondern sorgt auch für eine Gleichbehandlung betrieblicher Altersversorgungen von
Arbeitnehmern und Unternehmern. Denn bei Arbeitnehmern werden solche Rentenansprüche schon
jetzt ausgeglichen.

3. Weitere Änderungen

Einige Regelungen des Versorgungsausgleichsrechts sollen praxisgerecht weiterentwickelt werden:

Der Gesetzentwurf basiert unter anderem auf Vorschlägen der interdisziplinär besetzten
Versorgungsausgleichskommission des Deutschen Familiengerichtstages, die aus Vertreterinnen
und Vertretern der Gerichte, der Anwaltschaft, der Rentenberatung und der Versorgungsträger,
darunter auch diejenigen der betrieblichen Altersversorgung, besteht.

Die Regelungen zu den vergessenen Anrechten sowie die Verfahrensverbesserungen waren bereits
in der letzten Legislaturperiode Gegenstand eines Gesetzgebungsverfahrens und wurden von der
Praxis positiv bewertet. Wegen des vorzeitigen Endes der Legislaturperiode konnte das
Gesetzgebungsvorhaben jedoch nicht abgeschlossen werden.

Den Gesetzentwurf finden Sie hier.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/0422_Gesetzentwurf_Anpassung_des_
Versorgungsausgleichs.html
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